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Bekanntmachungsvermerk:
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbeschluss
gem. § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt
gemacht worden ist. Tag der Bekanntmachung und
somit Tag des Inkrafttretens ist der __________.

Ausfertigungsvermerk:
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Planes
sowie die zugehörigen planungsrechtlichen
Festsetzungen und die örtlichen Bauvorschriften mit
den hierzu ergangenen Beschlüssen des
Gemeinderates der Gemeinde Kenzingen
übereinstimmen.
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Allgemeines Wohngebiet WA (§ 4 BauNVO)WA

Zeichenerklärung
Art der baulichen Nutzung  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-11 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Verkehrsflächen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Maß der baulichen Nutzung  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-20 BauNVO)

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Sonstige Planzeichen

Sonstige Darstellungen (keine Festsetzungen)

bestehende Flurstücksgrenzen mit zugehörigen Flurstücksnummern100

Vorschriften nach § 74 LBO
SatteldachSD

bestehende Hauptgebäude bestehende Nebengebäude

Nutzungsschablone

Art des Baugebiets Zahl der Vollgeschosse
Grundflächenzahl Geschossflächenzahl

BauweiseDachform/Dachneigung
(Örtliche Bauvorschriften
§ 74 LBO)

Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und Abs. 6 BauGB)
Anpflanzung Bäume

Zweckbestimmung:
GA: Garage      CP: Carport      St: Stellplatz      TG: Tiefgarage      NA: Nebenanlage

PultdachPD FlachdachFD

Grundflächenzahl0,4

Geschossflächenzahl0,8

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung oder des Maßes der Nutzung (z.B. § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse als HöchstmaßII

offene Bauweise, nur Einzel- und Doppelhäuser zulässigED

offene Bauweise, nur Hausgruppen zulässigH

M.   1 / 500
0 5 10 m 25 m 50 m

Straßenverkehrsfläche
Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für
Ablagerungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen
Zweckbestimmung: Abfall

Grünflächen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Öffentliche Grünfläche
Zweckbestimmung: V Verkehrsgrün

WalmdachWD

Hauptfirstrichtung (Stellung der baulichen Anlagen § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen mit Nennung der
Begünstigten (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

abweichende Bauweisea

Erhalten von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b und Abs. 6 BauGB)
Erhaltung Bäume

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)
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